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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.02.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

bereits im Oktober 2010 veröffentlichte das Deutsche Institut für Normung die DIN 18040 zu 

barrierefreiem Bauen und den einschlägigen Planungsgrundlagen hierzu. Diese DIN-Vorschrift 

stellt dar, unter welchen technischen Voraussetzungen Gebäude und bauliche Anlagen 

barrierefrei zu gestalten sind. Sie gilt sowohl für Neubauten als auch für die Planung von 

Umbauten und Modernisierungen an Bestandsgebäuden. Die Zielsetzungen der DIN 18040 sind 

dabei eindeutig formuliert, so dass allen Bürgerinnen und Bürgern mit körperlichen 

Einschränkungen der Zugang und die Nutzung öffentlicher Gebäude (zu den öffentlich 

zugänglichen Gebäuden gehören in Anlehnung an § 50 Abs. 2 MBO Einrichtungen der Kultur und 

des Bildungswesens, Sport- und Freizeitstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro-, 

Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten, Stellplätze, Garagen und 

Toilettenanlagen) in jeglicher Form barrierefrei ermöglicht werden muss. Hierzu gibt es gemäß 

Thüringer Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch eine 

entsprechende Checkliste, um öffentliche Gebäude auf ihre Barrierefreiheit zu prüfen. 

 

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Wurden bislang sämtliche öffentliche Gebäude in Erfurt auf ihre Barrierefreiheit gem. DIN 

18040 geprüft bzw. zur Überprüfung die entsprechende Checkliste gemäß Thüringer 

Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention genutzt? 

 

2. Welche öffentlichen Gebäude in Erfurt entsprechen derzeit noch nicht vollumfänglich der 

DIN 18040 und in welchem Zeitraum kann hierzu Abhilfe geschaffen werden? 

 

  

 

Fraktion CDU, Frau Vogel 
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3. Verfügt die Stadt Erfurt über ausreichend finanzielle Mittel zur Umsetzung der DIN 18040 

in sämtlichen öffentlichen Gebäuden? 

 

 

Anlagenverzeichnis 
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